
1. Schweizer 

Golf- & Jassmeisterschaft in der Türkei

Sehr geehrte Kunden, die nachfolgenden Bestim-
mungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt 
des zwischen dem Kunden und der Firma golf.exe-
cutive.travel.gmbH,  nachfolgend „g.e“ abgekürzt, 
zu Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen 
Sie daher diese Reisebedingungen vor Ihrer Buchung 
sorgfältig durch!

1. Abschluss des Reisevertrages 
Verpflichtung des Buchenden

1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der 
Kunde g.e den Abschluss des Reisevertrages verbind-
lich an. Grundlage dieses Angebots sind die Reiseaus-
schreibung und die ergänzenden Informationen von 
g.e für die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden 
vorliegen. Die Buchung kann ausschließlich schriftlich 
erfolgen. Der Kunde hat für alle Vertragsverpflich-
tungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-
nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, sofern er 
diese Verpflichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat. 

1.2 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annah-
meerklärung von g.e beim Kunden zustande. Sie 
bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsschluss wird g.e dem Kunden eine 
schriftliche Reisebestätigung übermitteln. 

2. Bezahlung 

2.1 Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung 
eines Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB wird eine 
Anzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises zur Zah-
lung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reise-
beginn fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben 
ist.  

2.2 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, obwohl g.e zur ordnungsge-
mäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen be-
reit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder 
vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden 
besteht, so ist g.e berechtigt, nach Mahnung mit 
Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und 
den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 3. zu 
belasten.

3. Rücktritt durch den Kunden  
vor Reisebeginn/Stornokosten

3.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der 
Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber g.e 
unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen An-
schrift zu erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem ge-
genüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfoh-
len, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

3.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so kann g.e, eine angemessene 
Entschädigung für die bis zum Rücktritt getroffenen 
Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Ab-
hängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen, 
bei deren Berechnung gewöhnlich ersparte Aufwen-
dungen und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt 
sin. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugang der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt  
berechnet: 

bis 30 Tage vor Reisebeginn	 20 % des Reisepreises

29.-22. Tag vor Reisebeginn	 25 % des Reisepreises

21.-15. Tag vor Reisebeginn	 35 % des Reisepreises

14.-8. Tag vor Reisebeginn	 50 % des Reisepreises

7.-1. Tag vor Reisebeginn	 65 % des Reisepreises

ab dem Tag des Reisebeginns oder bei Nichtantritt 
der Reise 80 % des Reisepreises.

3.3 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
g.e nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als 
die von ihr geforderte Pauschale. 

3.4 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 
b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch 
die vorstehenden Bedingungen unberührt.

4. Umbuchungen

4.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. 
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-
chung vorgenommen, kann g.e ein Umbuchungsent-
gelt pro Kunden erheben. Soweit vor der Zusage der 
Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart 
ist, beträgt das Umbuchungsentgelt € 25,-, bei Reisen 
mit Linienflügen € 75,- pro Umbuchungsvorgang.

4.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ab-
lauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt 
vom Reisevertrag gemäß Ziffer 3. und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht 
bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Ko-
sten verursachen.

5. Nicht in Anspruch genommene Leistung 

Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in An-
spruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. 
B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch auf an-
teilige Erstattung des Reisepreises. g.e wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung ent-
fällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

6. Pflichten des Kunden

6.1 Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich der örtlichen Vertretung von g.e (Rei-
seleitung, Agentur) anzuzeigen und Abhilfe zu ver-
langen. Über die Person, die Erreichbarkeit und die 
Kommunikationsdaten der Vertretung von g.e wird 
der Reisende spätestens mit Übersendung der Rei-
seunterlagen informiert. Ansprüche des Reisenden 
entfallen nur dann nicht, wenn die dem Reisenden 
obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt. 

6.2 Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheb-
lich beeinträchtigt, so kann der Reisende den Vertrag 
kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge 
eines solchen Mangels aus wichtigem, g.e erkenn-
barem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung 
ist erst zulässig, wenn g.e oder, soweit vorhanden 
und vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre 
Beauftragten (Reiseleitung, Agentur), eine ihnen 
vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Be-
stimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist oder von g.e oder ihren Beauftragten 
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung 
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Rei-
senden gerechtfertigt wird. 

7. Beschränkung der Haftung 

Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt,

a.) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder

b.) soweit g.e für einen dem Kunden entstehen-
den Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist.

8. Ausschluss von Ansprüchen 

8.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbrin-
gung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Be-
endigung der Reise geltend zu machen. 

8.2 Die Geltendmachung kann fristwahrend nur ge-
genüber g.e unter der nachfolgend / vorstehend 
angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der 
Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. 

9. Verjährung

9.1 Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jah-
ren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz son-
stiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters 
oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des Reiseveranstalters beruhen. 

9.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB 
verjähren in einem Jahr.

9.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt 
mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseen-
des folgt.

9.4 Schweben zwischen dem Kunden und g.e Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den An-
spruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder g.e die Fortsetzung der 
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühe-
stens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

10. Informationspflichten über die Identi-
tät des ausführenden Luftfahrtunterneh-
mens

10.1 g.e informiert den Kunden entsprechend der 
EU-Verordnung zur Unterrichtung von Flug-
gästen über die Identität des ausführenden 
Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei 
der Buchung über die Identität der ausführenden 
Fluggesellschaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen 
der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförde-
rungsleistungen. 

10.2 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist g.e ver-
pflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald g.e 
weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, 
wird er den Kunden informieren. Wechselt die dem 
Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, wird g.e den Kunden unverzüglich 
und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich 
ist, über den Wechsel informieren. 

10.3 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung 
des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt 
ist.), ist auf den Internet-Seiten von g.e oder direkt 
über http://air-ban.europa.eu abrufbar und  in den 
Geschäftsräumen von g.e einzusehen. 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand

11.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und g.e findet ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.

11.2 Der Kunde kann g.e nur an dessen Sitz verklagen.

11.3 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den 
Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. 
Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des 
Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen 
sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
haltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
des Reiseveranstalters vereinbart.

11.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,   

a.) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht ab-
dingbaren Bestimmungen internationaler Abkom-
men, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden 
und g.e anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten 
des Kunden ergibt oder

b.) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden 
günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen 
oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
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